
Behinderten- und Rehabilitations- 

sportgemeinschaft Aurich e.V. 

Vorsitzende Siegrid Harms 

Bültenweg 2 

26632 Ihlow 

 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in der Behinderten- und 

Rehabilitationssportgemeinschaft Aurich e.V. . 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 72 € jährlich. Bei der Teilnahme am Reha-Sport ohne ärztliche 

Verordnung wird ein Zusatzbeitrag von 5€ monatlich erhoben. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich: 

 

Pflichtangaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen): 

Geschlecht:  � männlich  � weiblich   � divers 

Vorname:       Nachname:        

Straße, Hausnr.:        

PLZ, Ort:             

Telefonnummer:        

Email-Adresse:        

Geburtsdatum:         

Erwerbsminderung ab (Datum):       in %:       

Krankenkasse:             

 

� Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der 

jeweils gültigen Fassung an.  

 

� Das beigefügte Merkblatt über die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 

DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

� Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt (Geburtstagsgruß, Informationen zu Vereinsveranstaltungen 

usw.) werden dürfen. 

 

_______________      __________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 

 

_______________      __________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift beider Erziehungsberechtigte bei  

Minderjährigen oder des gesetzlichen Vertreters 

bei Geschäftsunfähigen 

 



Behinderten- und Rehabilitations- 

sportgemeinschaft Aurich e.V. 

Vorsitzende Siegrid Harms 

Bültenweg 2 

26632 Ihlow 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 

und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 

werden dürfen: 

� Homepage des Vereins 

� Facebook-Seite des Vereins 

� regionale Presseerzeugnisse (z.B. Ostfriesische Nachrichten, Ostfriesen Zeitung) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 

kann durch die BRSG Aurich e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 

die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die BRSG Aurich e.V. kann nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 

gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

_______________      __________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 

 

_______________      __________________________________ 

Ort, Datum     

 

 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 

gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 

einverstanden.  

 

Der Widerruf ist zu richten an:  

BRSG Aurich e.V., Vorsitzende Siegrid Harms, Bültenweg 2, 26632 Ihlow 

Unterschrift beider Erziehungsberechtigte bei  

Minderjährigen oder des gesetzlichen Vertreters 

bei Geschäftsunfähigen 

 



Behinderten- und Rehabilitations- 

sportgemeinschaft Aurich e.V. 

Vorsitzende Siegrid Harms 

Bültenweg 2 

26632 Ihlow 
 

Ermächtigung zur Beitragserhebung als SEPA-Lastschrift für die BRSG Aurich 
 

Ich ermächtigte die BRSG Aurich widerruflich, die von mir nach der Satzung zu entrichtenden 

Vereinsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen: 

 

_____________________________________________________________ 
IBAN 

  

_________________________  _________________________ 
BIC                    Bankinstitut 

 

 _____________________________________________________________ 
Name, Vorname und ggf. Anschrift des Kontoinhabers, wenn abweichend von Angaben  im Aufnahmeantrag 

 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Soll das SEPA-Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen gegenüber dem Kontoinhaber dienen, 

sondern zum Beispiel für den Einzug der Vereinsbeiträge eines Dritten (z.B. Kind vom Konto der 

Eltern) so kreuzen Sie bitte unten stehendes Kästchen an und geben Sie den Namen des Mitglieds an. 

�  Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft von 

 

      Name:  ___________________________ Vorname:  ___________________________ 

 

Unterschrift Kontoinhaber: ___________________________ 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt z.Z. 72,00 € jährlich für Erwachsene. 

Bei der Teilnahme am Reha-Sport ohne ärztliche Verordnung wird ein Zusatzbeitrag von z.Zt. 5,00 € 

monatlich erhoben. 

 

Auszug aus der Satzung: 

§ 7 Austritt aus dem Verein - Kündigung der Mitgliedschaft 

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis zum 30.11. des Jahres und wird zum 

31.12. des Jahres wirksam. 

§ 9 Beitragsleistungen und -pflichten 

(1) Die BRSG erhebt von ihren Mitgliedern einem monatlichen Geldbetrag, dessen Höhe die 

Jahreshauptversammlung beschließt. 

(2) Kinder und Jugendliche zahlen den gleichen Beitrag wie Erwachsene. 

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin die bestehenden und künftigen 

Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das Mitglied muss die Gründe für seinen Antrag 

glaubhaft darlegen und im Einzelfall nachweisen. 

§ 10 Abwicklung des Beitragswesens 

(1) Der Jahresbeitrag ist am Anfang eines Jahres fällig und wird zum 28.02. des Jahres per Lastschrift eingezogen. 

(2) Kinder und Jugendliche zahlen den gleichen Beitrag wie Erwachsene. 

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontonummer, den Wechsel des Bankinstituts, 

sowie die Änderungen der persönlichen Anschrift mitzuteilen. 


